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Das Thema Nachhaltigkeit
drängt mit Macht in den
Finanzierungsprozess von
Immobilien hinein. Jedoch
fehlt es an detaillierten Krite-
rien, was eine grüne, soziale
und nachhaltige Finanzierung
ausmacht. Wie sich die Ak-
teure behelfen, ihre Ideen
und Modelle, davon handelt
die Titelgeschichte „Alle krei-
sen um die Nachhaltigkeit“
des Magazins.

Außerdem: Die Inflation läuft
nicht davon, die Gefahr liegt
im Ende des Immobilienzyk-
lus. Basel III und kein Ende:
Nachbesserung bei Immobil-
ienfinanzierungen gefordert.
Sanieren oder stranden: Eine
schlechte Energieeffizienz
schlägt sich im Gebäudewert
nieder. Objektwerte trotzen
Extremwetter: Erst wenn der
Markt reagiert, erhalten
Klimarisiken ein Preisschild.
Gelassener Blick auf Berlin:
Die Finanzierer erwarten
wenig Irritationen durch
Regierungspläne. Dazu gibt
es Zahlen aus der Finanzwelt
und eine Übersicht über den
Markt der gewerblichen
Immobilienfinanzierer.
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Baurecht. Da eine Baukostengarantie
weitreichende Folgen hat, gelten hohe
Anforderung an eine solche Erklärung.
Der Architekt muss klarmachen, dass er für die
Einhaltung der Bausumme persönlich einsteht.

OLG Hamm, Beschluss vom 17. September 2020,
Az. 17 U 75/19 (NZB zurückgewiesen: BGH,
Az. VII ZR 166/20)

Nicht jedes Versprechen
ist eine Kostengarantie
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DER FALL

Ein Bauherr beauftragt einen Architekten
mit der Planung eines Holzhauses. Im
Rahmen der Planungsgespräche will der
Auftraggeber den Architekten auf ein
Kostenlimit von 340.000 Euro hingewie-
sen haben. Die Herstellungskosten be-
laufen sich tatsächlich auf 390.000 Euro.
Der Bauherr nimmt den Architekten auf-

grund dieser Baukostenüberschreitung
auf Schadenersatz in Anspruch: Ihm sei
ein Schaden in Höhe der Differenz der
Herstellungskosten und der Kostengrenze
entstanden. Der Wert des bebauten
Grundstücks geht nicht über die verein-
barte Kostenobergrenze hinaus.
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DIE FOLGEN

Die Klage bleibt ohne Erfolg, eine Nicht-
zulassungsbeschwerde weist der BGH im
August 2021 zurück. Selbst wenn eine
Vereinbarung über die Kostenobergrenze
getroffen worden wäre, was offen bleibt,
hätte der Auftraggeber nur dann An-
spruch auf Schadenersatz, wenn es sich
um eine Bausummengarantie handeln
würde. Bei dieser haftet der Architekt ver-
schuldensunabhängig auf Einhaltung der
garantierten Bausumme. Auch erstreckt
sich die Haftung aus einer solchen Garan-
tie auf die tatsächlichen Mehrkosten und
nicht auf einen Schaden, der z.B. durch

eine Wertsteigerung reduziert wird.
Wegen dieser weitreichenden Folgen sind
an die Annahme einer Bausummengaran-
tie hohe Anforderungen zu stellen. Nicht
jede Erklärung des Architekten, eine
bestimmte Bausumme werde eingehal-
ten, kann deshalb als Übernahme einer
Kostengarantie ausgelegt werden. Viel-
mehr muss sich aus der Erklärung des
Architekten ergeben, dass er für das Ein-
halten der Bausumme persönlich und
ohne Verschulden einstehen will. Daran
fehlt es in der Regel, so auch hier.
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WAS IST ZU TUN?

Erklärungen des Architekten im Zusam-
menhang mit Kosten können Unter-
schiedliches bedeuten. Meist wird es sich
um reine Beschaffenheitsvereinbarungen
handeln, bei denen der Planer nur dann
auf Schadenersatz haftet, wenn die Kos-
tengrenze schuldhaft nicht eingehalten
wird. Selbstständige Garantieerklärungen
über das Einhalten der Bausummen sind
für Architekten und Ingenieure sehr
gefahrenträchtig und deshalb meist nicht
gewollt. Hinzu kommt, dass in einigen

Bundesländern das Vereinbaren von
Bausummengarantien nach dem jeweili-
gen Standesrecht verboten ist. Hier ist da-
rüber hinaus zu berücksichtigen, dass für
den Architekten bei einer Garantie kein
Versicherungsschutz des Haftpflichtversi-
cherers besteht, was seine Existenz gefähr-
den kann. Der Bauherr muss dem Archi-
tekten klar kommunizieren, welche Vor-
stellungen er hinsichtlich der Kosten hat
und der Architekt dies gegebenenfalls
erfragen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Tobias Prevorsek

von GTW
Urheber: Dirk Heinrich

Grundstücksrecht. Ein Notar muss
Bescheide oder Gutachten über den Wert
eines Grundstücks nicht prüfen, denn sie
sind nicht geeignet, die Unwirksamkeit des
Kaufvertrags wegen eines wucherähnlichen
Rechtsgeschäfts zu belegen.

BGH, Beschluss vom 9. Dezember 2021,
Az. V ZB 25/21

Der Notar muss den Kaufvertragg
auch bei Bedenken vollziehen
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DER FALL

Eine Eigentümerin verkaufte ein Grund-
stück für 110.000 Euro. Käufer und Ver-
käufer beauftragten die beurkundende
Notarinu.a.mit demVollzugderUrkunde.
Später teilte die Verkäuferin der Notarin
mit, dass der Käufer ihr bei Vertrags-
schluss zugesichert habe, ihr eine Eigen-
tumswohnung zu suchen und beim
Umzug zu helfen. Daraufhin weigerte sich

die Notarin, den Vollzug der Urkunde zu
betreiben, weil eine hohe Wahrschein-
lichkeit für eine nicht beurkundete
Nebenabrede bestehe. Hiergegen wandte
sich der Käufer, und die Notarin nahm
den Vollzug der Urkunde wieder auf.
Dagegen setzte sich wiederum die Ver-
käuferin zur Wehr. Sie meinte, es handele
sich um ein wucherähnliches Geschäft.
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DIE FOLGEN

Der BGH hält die Rechtsbeschwerde der
Verkäuferin für unbegründet. Die Notarin
ist verpflichtet, den Vollzug der Urkunde
weiter zu betreiben. Sie kann nur dann
von dem Vollzug absehen, wenn die
Unwirksamkeit evident ist. Dies ist hier
aber nicht der Fall. Denn es ist nicht offen-
sichtlich, dass der Kaufvertrag wegen feh-
lender Beurkundung einer Nebenabrede
nichtig ist (§ 125 S. 1 BGB). Der Käufer
führte aus, sein Versprechen sei aus
Freundschaft, ohne Rechtsbindungswil-
len erfolgt. Die Aussage der Verkäuferin,
wonach er ihren Wunsch auf schriftliche
Fixierung des Versprechens abgelehnt
habe, bestritt er. Nur Zivilgerichte können

diese Streitfrage klären. Eine evidente
Nichtigkeit gemäß § 138 Abs. 1 BGB kann
auch nicht aus einem bloß objektiven
Missverhältnis von Leistung und Gegen-
leistung abgeleitet werden. Es muss
zumindest ein weiterer Umstand hinzu-
kommen, der den Vertrag bei Zusammen-
fassung der subjektiven und objektiven
Merkmale sittenwidrig erscheinen lässt.
Dies ist insbesondere der Fall, wenn sich
eine verwerfliche Gesinnung des Begüns-
tigten zeigt. Gutachten oder Bescheide
über den Verkehrswert eines Grundstücks
sind grundsätzlich nicht geeignet, die evi-
dente Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts
zu belegen.
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WAS IST ZU TUN?

Unabhängig von der Entscheidung des
BGH ist jeder Partei eines Grundstücks-
kaufvertrags dringend zu empfehlen,
Nebenabreden, die im Zusammenhang
mit dem Kaufvertrag stehen, beurkunden
zu lassen. Ansonsten kann die Formnich-
tigkeit drohen. Insbesondere in Zeiten, in
denen Immobilien- und Grundstücks-
preise massiv ansteigen, kann dies erheb-

liche wirtschaftliche Folgen für die Par-
teien haben. Zudem ist derNotar nicht der
richtige Ansprechpartner bei einem Streit
über einen beurkundeten Kaufvertrag.
Die Verkäuferin hätte sich hier unmittel-
bar andie Zivilgerichtewenden sollen, um
ihr Begehren zielführend verfolgen zu
können. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Veronika Thormann

von Bethge
Immobilienanwälte

Quelle: Bethge

Maklerrecht. Die Vereinbarung über eine
Nebenabrede kann bei Ungenauigkeiten
dazu führen, dass sie als Teil des
Maklervertrags angesehen wird. Dies kann
die Gesamtunwirksamkeit des Vertrags
zur Folge haben.

OLG Brandenburg, Urteil vom 13. Januar 2022,
Az. 10 U 97/21

Unklare Nebenabrede kann den
Maklervertrag nichtig machen

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Ein Immobilienmakler fordert von seinem
Kunden die Zahlung des Maklerlohns.
Streitpunkt der Klage ist ein Sonderbonus,
der zusätzlich zur Provision im Vertrag
ausgewiesen war. Den Bonus sollte der
Kunde nach Aussage des Maklers aber
dem Bruder des Verkäufers zahlen, wenn
es ihmgelänge, denKaufpreis herunterzu-

handeln. Da der Betrag nicht an denMak-
ler fließen sollte, sei er auch nicht Teil des
Maklerlohnanspruchs gewesen. Der
Kunde erwiderte, den Sonderbonus mit
demDritten niemals vereinbart zu haben.
Er hält den Maklervertrag insgesamt für
nichtig.
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DIE FOLGEN

Das Gericht legte die Vereinbarung über
die Provision und den Sonderbonus als
Gesamtprovision aus und befand deren
Höhe als sittenwidrig. Dadurch war der
gesamte Maklervertrag nichtig. Die Ver-
tragsurkunde selbst sieht vor, dass der
Kunde demMakler und nicht etwa einem
Dritten neben der Provision in Höhe von

19.635 Euro auch den Sonderbonus von
25.000 Euro zahlen sollte. Der Makler
hätte Beweis darüber erbringen müssen,
dass die vorgelegte Urkunde unrichtig ist.
Die pauschale Aussage, der Sonderbonus
habe einem Dritten zustehen sollen,
reichte dem Gericht nicht aus.
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WAS IST ZU TUN?

Vorsicht beiNebenabreden!DasUrteil des
OLG Brandenburg zeigt exemplarisch,
dass einMakler bei jedwedenNebenabre-
den oder sonstigen Ergänzungen zu sei-
nem Vertrag Sorgfalt walten lassen sollte.
Hier konnte der Makler das Gericht nicht
davon überzeugen, dass die Verabredung
über den Sonderbonus gerade kein
Bestandteil des Maklervertrags sein sollte.
Jegliche Beweisversuche waren entweder
unzureichend oder fehlgehend. Das
Gericht konnte von dem Makler verlan-
gen, dass er konkrete und nachvollzieh-
bare Angaben dazu macht, welche
Absprachen es zwischenwelchenBeteilig-
ten gegeben hat und wie diese Eingang in
den Vertrag gefunden haben. Grundsätz-
lich ist der Vertrag als Urkunde zunächst

einmal der schlagkräftigste Beweis. Ent-
hält dieser Unzulänglichkeiten, können
Ansprüche scheitern. Nach dem Wortlaut
der Urkunde beurteilte das Gericht die
Abreden als gesamtheitlichen Vertrag.Mit
der Einordnung des Sonderbonus als Teil
der Gesamtprovision betrug diese darauf-
hin über 16% des Kaufpreises, was die
ortsübliche Provision um das Zweiein-
halbfacheüberstieg.DasGericht sahdarin
einen Verstoß gegen das Wucherverbot.
Eine wucherische Provision führt zur
Totalnichtigkeit des Maklervertrags. In
der Konsequenz steht der Makler nun
ganz ohne Zahlungsanspruch da. Dies
zeigt die Gefahr von unüberlegten Neben-
abreden und anderen begleitenden Ver-
tragsabsprachen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Jan Lindner-Figura

von Görg Rechtsanwälte
Quelle: Görg

Mietrecht. Bei einem langfristigen
Mietvertrag bedarf auch eine
Vereinbarung über die Verringerung der
Betriebskostenvorauszahlungen der
Schriftform.

OLG Brandenburg, Urteil vom 7. Juli 2020,
Az. 3 U 82/19

Das Senken der Vorauszahlung
erfordert die Schriftform
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DER FALL

Die Vertragsparteien hatten im Jahr
2003 ein Gewerberaummietverhältnis auf
25 Jahre fest abgeschlossen. Durch Aus-
tausch gegenseitiger Schreiben vereinbar-
ten Mieter und Vermieter im Jahr 2014,
dass die vertraglich geschuldeten Neben-
kostenvorauszahlungen von monatlich
200 Euro auf nur noch 50 Euro reduziert

werden. Da das Mietobjekt nach Ansicht
des Mieters seit 2005 wiederholt Mängel
aufwies, kündigte er dasMietverhältnis im
Jahr 2015. Er meint, die gesetzliche
Schriftform sei nicht eingehalten. Die Ver-
tragsparteien streiten nunmehr u.a. über
die Wirksamkeit der Kündigung.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Die Kündigung des Mieters ist wirksam
geworden, entscheidet das Brandenburgi-
sche OLG. Denn die Vertragsparteien
haben 2014 eine Vereinbarung über die
Verringerung der Nebenkostenvoraus-
zahlungen getroffen, die den gesetzlichen
Schriftformvorgaben nicht entspricht. Da
es sich dabei umeine nachträgliche Ände-
rung des Mietvertrags handelte, die
zudem eine wesentliche Vertragsbedin-
gung betraf, war die Schriftform einzuhal-
ten. Die Schreiben der Vertragsparteien
reichen nicht aus. Bei einem Mietvertrag
und einem Nachtrag ist es zur Wahrung
der Schriftform erforderlich, dass die Par-

teien entweder dieselbe Urkunde oder –
wenn mehrere gleichlautende Urkunden
aufgenommenwerden – die jeweils für die
andere Partei bestimmte Urkunde unter-
zeichnen (§ 126 Abs. 2 BGB). Der gesamte
Vertragsinhalt muss durch die Unter-
schrift beider Parteien gedeckt werden.
Ein Briefwechsel oder ein sonstiger Aus-
tausch einseitiger Erklärungen genügt
daher nicht. Der Formmangel des Nach-
trags führt dazu, dass der ursprüngliche
Vertrag nun gleichfalls der Schriftform
entbehrt. Er gilt daher als für unbestimmte
Zeit abgeschlossen und konnte ordentlich
gekündigt werden.
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WAS IST ZU TUN?

Wollen Vermieter und Mieter nach
Abschluss eines langfristigenMietvertrags
Änderungen zu den vertraglichen Rege-
lungen treffen, sollten sie dies im Zweifel
stets im Rahmen eines förmlichen, d.h.
der gesetzlichen Schriftform entsprechen-
den Nachtrags zum Mietvertrag vorneh-
men. Immer dann, wenn die Parteien
beabsichtigen, Vereinbarungen oder
Änderungen lediglich formlos durch
Schriftwechsel oder auch per E-Mail zu

treffen, ist höchste Vorsicht geboten.
Denn dann besteht die Gefahr, dass es
sich bei diesen Änderungen um für die
Parteien wesentliche Punkte handelt.
Ein Schriftformverstoß, der im Rahmen
des Abschlusses des Nachtrags zum
Mietvertrag verursacht wird, führt dazu,
dass der gesamte Mietvertrag nicht mehr
der Schriftform entspricht und somit
vorzeitig ordentlich gekündigt werden
kann. (redigiert von Anja Hall)

ANZEIGE


